
Geschäftsordnung

Geschäftsordnung

des gemeinnützigen Vereins

VMH Verein für Mensch und Hund e. V.

Präambel

Die Geschäftsordnung dient der verbindlichen Vereinbarung der Regeln für das Ver-
einsleben. Sie soll ein wichtiger Beitrag zur Selbstorganisation sein, die die Basis für
unser Hauptanliegen bildet: die gemeinsame Freizeitgestaltung mit unseren Hunden.

Zur Vereinskultur: Bei Fragen, Ungereimtheiten und Problemen zu allen das Vereinsle-
ben betreffenden Themen soll immer zuerst das direkte Gespräch gesucht werden. In
Satzung und Geschäftsordnung sind die Formalien niedergeschrieben, die erforderlich

werden, wenn keine Klärung auf kurzem Wege möglich (oder gesetzlich nötig) ist.

Inhaltsverzeichnis

Präambel........................................................................................................................1
Allgemeines...................................................................................................................2
Schriftverkehr.................................................................................................................2
Zu § 7 Mitgliedschaft......................................................................................................2
Zu § 8 Arten der Mitgliedschaft – Passive Mitglieder......................................................3
Zu § 9 Ende der Mitgliedschaft.......................................................................................3
Zu § 10 Rechte und Pflichten der Mitglieder..................................................................4
Zu § 11 Geschäftsführung und Vorstand........................................................................4
Zu § 12 Mitgliederversammlung.....................................................................................5
Zu § 16 Gruppen und Ausbilder.....................................................................................5
Zu § 17 Kassenprüfer.....................................................................................................6

Seite 1 von 8 Stand 2024-11-08



Geschäftsordnung

Anhang A Gruppen........................................................................................................6
Anhang B Platzordnung.................................................................................................6
Anhang C Mustermietvertrag.........................................................................................6

Allgemeines

Die genannten Paragraphen sind die Paragraphen der Satzung, auf die sich die jeweili-
ge Regelung der Geschäftsordnung bezieht und deren Ausführung hier näher ausge-
staltet wird.

Änderungen der Geschäftsordnung erfordern einen Beschluss der Mitgliederversamm-
lung.

Schriftverkehr

Der Schriftverkehr zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern erfolgt in der Regel per
E-Mail an die letzte dem Vorstand schriftlich mitgeteilte E-Mail-Adresse. E-Mails gelten 
als zugegangen, wenn dem Absender der E-Mail die Versandbestätigung vorliegt.

Zu § 7 Mitgliedschaft

Zu § 7 (1) Der Mitgliedsantrag ist spätestens nach dem dritten Probetraining einzurei-
chen.

Zu § 7 (1) Im Mitgliedsantrag ist die vom Mitglied gewünschte Gruppe einzutragen 
(Mehrfachnennungen sind möglich). Die Gruppenzugehörigkeit kann auch offen blei-
ben, wenn eine dauerhafte Zuordnung noch nicht klar (Probierphase) oder nicht ge-
wünscht ist.

Zu § 7 (2) Der eingereichte Mitgliedsantrag ist spätestens in der nächsten auf die Vor-
lage folgenden Vorstandssitzung zu behandeln. Bis zur Entscheidung des Vorstandes 
darf der Antragsteller am Trainingsgeschehen teilnehmen. Das Mitglied auf Probe er-
hält eine Mitteilung über die Entscheidung der Aufnahme, das Ablaufdatum der Probe-
zeit und die Information über die Fälligkeit sowie Zahlungsmodalität des Aufnahmebei-
trages.

Zu § 7 (3) und (4) Die Gruppenleiter/Ausbilder halten spätestens sechs Monate nach 
der Aufnahmeentscheidung Rücksprache mit den Gruppenmitgliedern über die Entfris-
tung des Mitgliedes auf Probe. Sie teilen ihr Ergebnis dem Vorstand mit.
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Der Vorstand informiert alle Mitglieder regelmäßig (mindestens quartalsweise z.B. im 
Rahmen des Vorstandssitzungsprotokolls) über Änderungen der Mitgliedschaft (Ent-
scheidung über die Aufnahme eines neuen Mitgliedes, Ablaufdatum der Probezeit, Ent-
fristung von Probemitgliedschaften, Aktiv-/Passivmeldungen, Auflösungen, Kündigun-
gen, Ausschlüsse). Die Mitglieder erhalten dadurch auch die Möglichkeit, Bedenken 
gegen eine Neuaufnahme beim Vorstand geltend zu machen. Der Vorstand muss sich 
mit dem Einwand innerhalb der Probezeit befassen und dem Einwender das Ergebnis 
schriftlich mitteilen. 

Personen, deren Vereinsmitgliedschaft abgelehnt wurde oder die aus dem Verein aus-
geschlossen wurden, werden in einer vorstandsinternen Liste vermerkt, die Begrün-
dung soll ebenfalls aufgeführt werden. Der Vorstand erhält hiermit ein Instrument, um 
den Aufwand für eine erneute Befassung mit bereits geklärten Sachverhalten ohne 
neue Anhaltspunkte zu vermeiden. Der Eintrag wird nach Ablauf von 10 Jahren ge-
löscht.

Zu § 8 Arten der Mitgliedschaft

Hat ein aktives, ordentliches Mitglied eine nahestehende Person ohne eigenen Hund, 
die sich gern dem VMH anschließen möchte, kann diese die Sonderform des „Hucke-
pack-Mitglieds“ wählen:

Huckepack-Mitglieder sind einerseits dem Verein zugehörig, gehören aber nicht zu den
unter § 8 gelisteten Mitgliedschafts-Arten. Huckepack-Mitglieder nehmen grundsätzlich 
nicht mit einem Hund an den angebotenen Trainings des Vereins teil. Sie haben auch 
kein Stimmrecht, dies steht nur dem zugehörigen ordentlichen Mitglied zu. Huckepack-
Mitglieder werden deswegen auch nicht unserem Dachverband HSVRM gemeldet. 
Dafür zahlen sie nur den halben Mitgliedsbeitrag, der als Spende verrechnet wird, und 
sie brauchen keine Arbeitsstunden zu leisten.

Huckepack-Mitglieder sind uns gerade bei den Trainings herzlich willkommen, denn sie
sind dann nicht nur Zuschauer bei den Trainings, sondern können je nach Trainingsab-
lauf auch als unterstützende Personen integriert werden. Außerdem dürfen sie an allen
weiteren Vereinsaktivitäten teilnehmen.
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Zu § 8 Arten der Mitgliedschaft – Passive Mitglieder

Eine Passivmeldung ist zum 01.01. oder zum 01.07. eines jeden Jahres möglich und 
gilt bis zur Aktivmeldung oder zum Vereinsaustritt. Die Meldung muss schriftlich beim 
Vorstand erfolgen. Der Vorstand sendet dem Mitglied eine Bestätigung.

Es ist dem Vorstand freigestellt, in Einzelfällen die Passivmeldung zu anderen Zeit-
punkten zuzulassen (z.B. bei langdauernden Krankheitsfällen).

Zu § 9 Ende der Mitgliedschaft

Zu § 9 (1) Wenn ein Mitglied aus dem VMH austritt, dann sind bis zum Kündigungsda-
tum die bis dahin fälligen Arbeitsstunden zu leisten. Kommt das Mitglied dieser Pflicht 
nicht nach, wird nach vorheriger Ankündigung (2 Wochen vor dem Kündigungsdatum) 
in den letzten Tagen der Mitgliedschaft die Arbeitsstunden-Ablöse vom Konto des 
Noch-Mitglieds abgebucht.

Zu § 9 (2) Der Vorstand bestätigt den Eingang der Kündigung innerhalb von vier Wo-
chen unter Nennung des Datums des Endes der Mitgliedschaft gemäß Frist.

Zu § 9 (4) In besonders schweren Fällen wird der Vorstand innerhalb von zwei Wochen
eine außerordentliche Vorstandssitzung einberufen, die sich ausschließlich mit dem 
vorliegenden Fall befasst.

Die Frist für die Abgabe einer schriftlichen Äußerung zu den Vorwürfen, die Anlass für 
ein Ausschlussverfahren geben, beträgt mindestens vier Wochen und höchstens acht 
Wochen.

Da das Ausschlussverfahren insgesamt relativ lange dauert, hat der Vorstand die Mög-
lichkeit, das Mitglied bis zur Klärung von Vereinsveranstaltungen auszuschließen, 
wenn dies der Vereinsfrieden erfordert. Dies ist allen Mitgliedern unverzüglich mitzutei-
len.

Zu § 10 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Zu § 10 (2) (MV-Beschluss vom 26.04.2022)

Beschädigungen des Vereinseigentums, die im Rahmen von Arbeitsdiensten auftreten,
sollen – sofern es sich nicht um mutwillige Beschädigungen handelt – vom Verein be-
glichen werden. 

Zu § 10 (8) Mitgliedsbeiträge werden im Einzugsverfahren als jährlicher Einzug erho-
ben. Die Einzugsermächtigung ist mit dem Mitgliedsantrag zu erteilen.
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Zu § 10 (9) Die jährliche Anzahl von Arbeitsstunden beträgt für jedes aktive Mitglied 
zwölf Stunden. Die Arbeitsstunden können während gemeinsamer, vom Verein ange-
botener Arbeitsdienst-Termine abgeleistet werden oder nach Absprache der zu erledi-
gen Arbeiten mit dem Vorstand zu jeder beliebigen Zeit. Die Arbeitsstunden sind in die 
in der Vereinshütte ausgelegte Liste einzutragen.
Der Vorstand wird von den Arbeitsstunden befreit, um entlastet zu werden (MV-Be-
schluss vom 22.03.2024). Der Vorstand kann die Planung und Organisation an eine/n 
Platzwart/in übertragen.
Um die ehrenamtlich für andere Mitglieder tätigen Trainer bzw. Ausbilder von der Ar-
beitsstunden-Pflicht zu entlasten, ist erwünscht, dass jedes Gruppenmitglied für die für 
ihn zuständige Trainer eine zusätzliche Arbeitsstunde leistet. Dies gilt ab 2025 für das 
jeweilige laufende Kalenderjahr. Weitere freiwillige Stunden zugunsten der Trainer wer-
den gern angenommen.

Zu § 10 (10) Die Arbeitsstunden-Ablöse beträgt € 15,- pro nicht abgeleisteter Arbeits-
stunde. Dies gilt nicht für Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben.* Die Abrechnung erfolgt im Folgejahr anhand der Arbeitsdienstliste. Die Arbeits-
stunden-Ablöse wird vom Verein eingezogen.

Zu § 10 (11) Die einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von € 25,- wird nach Eingang des
Mitgliedsantrags beim Vorstand vom Verein eingezogen. 

Der Jahresbeitrag beträgt € 84,- und wird vom Verein eingezogen. 

Zur Kinder- und Jugendförderung gelten ermäßigte Jahresbeiträge:

• bis zum Abschluss des 14. Lebensjahres: €   0,-

• bis zum Abschluss des 25. Lebensjahres: € 35,-

Alle anderen Pflichten bleiben von den hier getroffenen Ermäßigungen unberührt. Ins-
besondere sei darauf hingewiesen, dass auch für Mitglieder mit ermäßigten Beiträgen 
gilt:

• Probemitgliedschaft gemäß § 7 der Satzung,

• Passivmeldungen gemäß „zu § 8“ der Geschäftsordnung durch persönliche 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand,

• die Pflicht zur Ableistung von Arbeitsdiensten im vollen Umfang (siehe „zu § 10 
(8) und (9)“ der Geschäftsordnung.
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Zu § 10 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Hat ein aktives, ordentliches Mitglied eine nahestehende Person, die entweder passi-
ves Mitglied oder Huckepack-Mitglied ist, dann gilt folgende Regel:

Wenn das aktive Hauptmitglied z.B. aus Krankheitsgründen oder ähnlichen unregel- 
mäßigen und gelegentlichen Umständen verhindert ist und nicht beim Training anwe-
send sein kann, dann ist es erlaubt, die Führung des Hundes für diesen Trainingster-
min ausnahmsweise auf das zugehörige Huckepack-Mitglied oder das zugehörige pas-
sive Mitglied zu übertragen.
Eine vorherige Absprache mit den jeweiligen Trainern ist dennoch grundsätzlich not-
wendig, damit diese eventuelle Vertretung nicht die Ausbildungsziele des Hundes er-
schwert oder sogar blockiert.

Zu § 11 Geschäftsführung und Vorstand

Zu § 11 (1) Die Mitgliederversammlung diskutiert die Zahl der Vorstandsmitglieder und 
deren Aufgaben. Hierüber wird unmittelbar darauf abgestimmt, damit als nächster Ta-
gesordnungspunkt auf derselben Versammlung die Wahl dieser zusätzlichen Vor-
standsmitglieder erfolgen kann.

Zu § 11 (6) Sofern die Vorstandssitzung in alternativer Form durchgeführt werden soll, 
muss sich der Sitzungsleiter versichern, dass alle Vorstandsmitglieder Zugang zu die-
ser Sitzungsform (beispielsweise Konferenzsystem für elektronische Kommunikation) 
haben. Es muss sichergestellt sein, dass nur Vorstandsmitglieder und gegebenenfalls 
geladene Gäste teilnehmen. Im Protokoll der Vorstandssitzung ist die Sitzungsform zu 
benennen und zu vermerken, wie die genannten Anforderungen umgesetzt wurden.

Zu § 11 (7) Mindestens einmal im Quartal soll eine Vorstandssitzung stattfinden.

Zu § 11 (9) Im Einzelfall kann der/die Vorsitzende die Beschlussfassung über einzelne 
Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail anordnen. Es gelten die Bestimmungen 
der Satzung. Der/die Vorsitzende legt die Frist zur Zustimmung zum Umlaufverfahren 
und zur Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Diese Frist muss mindestens drei Tage ab 
Zugang der Beschlussvorlage betragen. Der/die Vorsitzende soll sich durch Empfangs-
bestätigung versichern, dass die Vorstandsmitglieder die Beschlussvorlage per E-Mail 
erhalten haben.
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Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussfassung im Umlaufverfahren inner-
halb der vom Vorsitzenden gesetzten Frist, so ist die Beschlussfassung im Umlaufver-
fahren zum betreffenden Gegenstand nicht möglich. Gibt ein Vorstandsmitglied keine 
Stimme ab, so gilt dies als Zustimmung zum Umlaufverfahren und zur Beschlussvorla-
ge.

Zu § 12 Mitgliederversammlung

Zu § 12 (1) Anträge zur Mitgliederversammlung sind spätestens 14 Tage vor dem Ver-
sammlungstermin einzureichen. Fristgerecht eingereichte Anträge werden den Mitglie-
dern spätestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung per e-Mail übermittelt.

Zu § 12 (4) Mitgliederversammlung
In der ordentlichen Mitgliederversammlung im Frühjahr (Jahreshauptversammlung) 
trägt zuerst der Vorsitzende seinen Bericht vor, danach folgen die Jahresberichte der 
Gruppenleiter (oder eines anderen Vertreters der jeweiligen Gruppe). Berichte sind 
grundsätzlich in schriftlicher Form anzufertigen und dem Protokollführer zu übergeben. 
Der inhaltliche Schwerpunkt ist dabei auf die möglichen gemeinnützigen Aktivitäten des
letzten Jahres zu legen (Siehe Satzung § 4 und § 6).

Zu § 12 (6) h) Änderungen und Aktualisierungen der Geschäftsordnung sollen direkt 
während der Mitgliederversammlung vorgenommen und im Anschluss durch Beschluss
bestätigt werden. Sofern dies nicht möglich ist (z.B. bei umfangreicheren Änderungen),
sind diese für die nächste Mitgliederversammlung vorzubereiten und mit der Einladung 
zu versenden, sodass dann darüber beschlossen werden kann.

Zu § 12 (8) Im zweiten Kalenderhalbjahr soll der Vorstand eine Mitgliederversammlung
einberufen, damit mindestens zwei Versammlungen im Jahr stattfinden.

Zu § 16 Gruppen und Ausbilder

1.) Neue Gruppen
Die vorläufige Einrichtung einer neuen Gruppe erfolgt durch Beschluss des Vorstan-
des. Über die dauerhafte Einrichtung der neuen Gruppe entscheidet die Mitgliederver-
sammlung frühestens nach drei Monaten, spätestens nach einem Jahr.

2.) Trainer-Unterstützung (MV-Beschluss vom 21.09.2023)
Nimmt ein VMH-Gruppentrainer an einem Seminar oder Workshop teil, das von einem 
externen und gewerbsmäßigen Trainer dieses Gruppenbereichs abgehalten wird, so 
bezuschusst der VMH dies mit Übernahme von 20% der Teilnahmegebühr (exklusive 
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Verpflegung, Anreise, Unterbringung oder sonstiger zusätzlichen Auslagen), bis zu ei-
ner maximalen Summe von € 200,00 pro Jahr und Person.

Dafür verpflichtet sich der jeweilige Trainer, (auch) im nachfolgenden Jahr in diesem 
Gruppenbereich tätig zu sein, ansonsten ist der Betrag an den VMH zurück zu zahlen. 
Dies gilt auch für Mitglieder, die neu als Trainer in einem Bereich tätig werden wollen. 
Für die Trainer-Unterstützung wird im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für das lau-
fende Jahr ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt. Zur Bezuschussung ist vom 
Mitglied die jeweilige Seminar oder Workshop-Teilnahme vorab beim Vorstand anzu-
melden. Dieser erteilt im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den VMH-Vereinszielen 
(Satzung) eine Unterstützungs-Freigabe.

Die Seminar- oder Workshop-Gebührenrechnung wird nach der Teilnahme vom Mit-
glied eingereicht. Der VMH bezuschusst die Rechnung(en) anhand der o.g. Regel 
(20% und max. € 200,00 p.P.). Grundsätzlich ist die Menge der Anträge durch das ge-
nehmigte Budget des jeweiligen Jahres begrenzt. Der Vorstand kann aber die Freigabe
zusätzlicher Mittel beschließen, wenn die weitere Schulung einen positiven Effekt für 
den Verein mit sich bringt.

Zu § 16 Kassenprüfer
Zu § 17 (5) Die Stichprobe zur Prüfung, ob der Kassenwart alle Forderungen des Ver-
eins weiterbelastet hat, und die Mitglieder ihre Schulden beglichen haben, umfasst 
zehn Prozent der Mitglieder. Sollten in den Stichproben Abweichungen festgestellt wer-
den, sind alle Mitglieder zu überprüfen.

Kassel, 04.04.2025
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